
 
 

 

 

 
         

        
  

 

 
             

             
        

 
           
       

          
          

           
         

            
          

          
           

         
           
    

 
 
 
 
 

                
 

 
 
 

           

Naturlehrpfad Rechte Wienzeile 2b 

Die unterzeichnenden Bezirksrätinnen und Bezirksräte der SPÖ stellen zur 
Bezirksvertretungssitzung am 8.6.2021 gemäß § 24 der Geschäftsordnung der 
Bezirksvertretungen folgenden 

Antrag  

Die zuständigen Stellen des Magistrats der Stadt Wien, allen voran die MA 42, werden ersucht 
zu prüfen, ob im Zuge der Umgestaltung des Grundstücks der Stadt Wien Rechte Wienzeile 2b 
hin zu einer Parkanlage die Errichtung eines Naturlehrpfads möglich ist. 

Begründung  

Die Umwandlung des Grundstücks Rechte Wienzeile 2b in eine begrünte Parkanlage wurde in 
der vergangenen Periode bereits beschlossen. Das Grundstück beherbergt bereits jetzt im 
städtischen Bereich von Wien einzigartige Pflanzen wie beispielsweise der östliche Felsen-
Mauerpfeffer, der gewöhnliche Steinquendel oder das Mauer-Glaskraut. Im Juli 2020 erstellte 
der Botaniker Prof. Wolfgang Adler eine Bestandsaufnahme, in der eindrucksvoll die 
botanische Besonderheit dieser Liegenschaft hervorgehoben wurde. Mit der Errichtung eines 
Naturlehrpfades soll diese Biodiversität vor den Vorhang geholt und gleichzeitig in einem der 
am dichtesten bebauten Bezirke Wiens ein deutliches Statement für mehr Grünflächen und 
Natur, die ein entscheidendes Mittel im Kampf gegen die Folgen des Klimawandels sind, 
gesetzt werden. Gleichzeitig wird ein wichtiger Bildungsbeitrag für Kinder und Jugendliche 
geleistet. Gestaltungsmöglichkeiten wären etwa Lehrtafeln, beispielsweise zu Themen wie 
Pflanzen in der Stadt, Biodiversität aber auch Klimaschutz, Beschriftungen der seltenen 
Pflanzen oder interaktive Elemente. 

BRin Mag.a Elke Hanel-Torsch BRin Ve Maricic 
Klubvorsitzende 

BR Wolfgang Mitis BRin Mag.a Laura Wimmer 
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